
[image: ]Mag.a Alexandra Faya-Heidenreich
Leiterin Abteilung Personal u. Zentrale Dienste
Studienbeihilfenbehörde
A-1100 Wien, Gudrunstraße 179
Tel.: +43(0)1 60 173-131
Fax: +43 (0)1 60 173-200
alexandra.faya-heidenreich@stbh.gv.at
www.stipendium.at


[image: ]



Verwaltungspraktikum
an der Studienbeihilfenbehörde, Stipendienstelle Innsbruck
im Bereich des Bundesministeriums für Frauen, Wissenschaft und Forschung 
gemäß §§ 36a bis 36d des Vertragsbedienstetengesetzes 1948 (VBG), BGBl. Nr. 86, idgF 


Die Studienbeihilfenbehörde, Stipendienstelle Innsbruck, sucht zur Verstärkung ihres Teams eine engagierte Verwaltungspraktikantin bzw. einen engagierten Verwaltungspraktikanten mit einem Wochenstundenausmaß von 40 Stunden ab 4. Mai 2026.

Die Studienbeihilfenbehörde gewährleistet seit über 50 Jahren die gesetzeskonforme Vergabe der staatlichen Studienförderung und setzt dabei seit Anbeginn auf Serviceorientierung, Digitalisierung und Innovation.

Wir bieten:
· Umfassende Einschulung und laufende Aus- und Weiterbildung
· Kollegiale diverse Teams
· Hohen Grad an Mitarbeiter/inneneinbindung
· Betriebliches Gesundheitsmanagement ‚Stip Vital‘

Tätigkeitsbereich:

· Erfassen und Bearbeiten von Anträgen auf Studienbeihilfe
· Kurzberatung 
· Allgemeine Verwaltungstätigkeiten

Voraussetzungen für die Bewerbung sind: 

· österreichische Staatsbürgerschaft oder unbeschränkter Zugang zum österreichischen Arbeitsmarkt
· Handelsschulabschluss oder abgeschlossene Lehre zur Bürokauffrau/zum 
      Bürokaufmann bzw. zur Verwaltungsassistentin/zum Verwaltungsassistenten
· sehr gute EDV-Anwender/innenkenntnisse,
· Verantwortungsbewusstsein,
· Teamfähigkeit, Eigeninitiative, kund/inn/enorientiertes Denken;


Das Verwaltungspraktikum (Vorbereitungsausbildung) endet nach einer Gesamtdauer von zwölf Monaten. Der erste Monat des Ausbildungsverhältnisses gilt als Probezeit. Durch das Ausbildungsverhältnis wird kein Dienstverhältnis zum Bund begründet. Auf die Übernahme in ein Dienstverhältnis besteht kein Rechtsanspruch. 

Für die Dauer der ordnungsgemäßen Teilnahme am Verwaltungspraktikum gebührt ein monatlicher Ausbildungsbeitrag in der Höhe von 100% (2.478,80 Euro) des Monatsentgelts gem. § 71 Abs. 1 VBG einer bzw. eines Vertragsbediensteten der Entlohnungsstufe 1 der Entlohnungsgruppe v3.

Schriftliche Bewerbungen sind unter Anschluss eines Lebenslaufes und von Zeugnissen innerhalb der Bewerbungsfrist ausschließlich online über die Jobbörse der Republik Österreich (www.jobboerse.gv.at) einzubringen.

Die Auswahl erfolgt nach einer Vorauswahl auf Grundlage der Bewerbungsunterlagen durch ein Bewerbungsgespräch.

Personenbezogene Daten, die im Zuge der Bewerbung bekannt gegeben werden, werden von der Studienbeihilfenbehörde zum Zwecke des Personalmanagements verarbeitet. Weitere Informationen zum Datenschutz in der Studienbeihilfenbehörde finden Sie unter www.stipendium.at.


Fristbeginn: 26. März 2026

Fristende: 9. April 2026

	
Wien, am 24. März 2026
Der Leiter der Studienbeihilfenbehörde
HR Dr. Norbert van Husen
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